
STADT LAHR
Satzung 
über die

1. Änderung und Ergänzung

des Bebauungsplanes KLEINFELDELE - Stadtteil Hugsweier

Auf Grund der §§1,2 und 8-10 des Bundesbaugesetzes - BBauG - 
vom 23.6.1960 (BG Bl. I S. 341) sowie § 111 der Landesbau­
ordnung für Baden-V/ürttemberg - LBC - i.d.F. vom 20.6.1972 
(Ges. Bl. S. 352) in Verbindung mit § 4 der Geme^ndeordnung 
für Baden-Württemberg vom 25.7.1955 (Ges. Bl. S. nai
der Gemeinderat am S.7.197^die 1. Änderung und Ergänzung 
des Bebauungsplanes KLEINFELDELE, Stadtteil Hugsweier, als 
Satzung beschlossen.

§ 1

Geltungsbereich der Planänderung und -ergänzung
Der räumliche Geltungsbereich der Planänderung und -ergänzung 
ergibt sich aus der entsprechenden Festsetzung nach § 4 Ziff.1.

§ 2

Gegenstand der Planänderung und -ergänzung
Gegenstand der Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes 
sind
1) der Straßen- und Baufluchtenplan vom 10.10.1958
2) der Gestaltungsplan vom 10.10.1958
3) die Polizeiverordnung über Bebauungsvorschriften für das 

Gebiet KLEINFELDELE vom 10.10.1958

§ 3
Inhalt der Planänderung

Die Fest Setzungen des Straßen- und Baufluchtenplanes, des Ge­
staltungsplanes und der Polizeiverordnung über Bebauungsvor­
schriften nach § 2 werden für den Geltungsbereich der Plan­
änderung und -ergänzung aufgehoben; an ihre Stelle treten die 
Festsetzungen des geänderten Planes nach § 4.
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Der Bebauungsplan für den Bereich der Planänderung und 
-ergänzung besteht aus folgenden Teilen:
1) Plandarstellung 1 : 1000 vom 8.7.197^
2) Bebauungsvorschriften vom 13.12.1973

Beigefügt sind:
- Übersichtslageplan 1 : 5000
» Begründung vom 13.12.1973
- Grundstücksverzeichnis

Ordnungswidrig im Sinne von § 112 LBO handelt, wer den auf 
Grund von § 111 LBO ergangenen Bestandteilen dieser Satzung 
zuwiderhandelt <•

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft„

§ 5
Ordnungswidrigkeiten

§ 6
Inkrafttreten

Lahr, den 8.7.1974
Genehmigt gemäß § 11 des 

Bundesbaugesetzes vom 23.6.1Ö6( 
(BGBl.IS.341)

Regierungspräsidium Freiburg ( Dr. Brücker )
Freiburg i. Br., deni. Br., den • 23^0.74



Die genehmigte 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungs­
planes mit Begründung hat gemäß § 12 BBauG vorn 9.12.197^ 
bis einschließlich 31.12.197^ öffentlich ausgelegen; die 
Genehmigung und die Auslegung wurden arn 28.11.197Ä orts­
üblich bekanntgegeben.
Der Bebauungsplan ist damit am 29.11.197^ rechtsverbind­
lich geworden.


